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Sachverhalt und Anträge 

Auf die am 12. Márz 1986 eingereichte und am 

10. Dezentber 1986 verOffentljchte europ&ische 

Patentanmeldung Nr. 86 103 293.6 wurde am 2. August 1989 

das europàische Patent Nr. 0 204 081 mit drei Ansprüchen 
erteilt. 

Die unabhãngigen Anspruche 1 und 3 des erteilten 

Schutzbegehrens haben foj.genden Wortlaut: 

"1. Verfahren zur zweistufigen Zerkleinerung von sprodem 

Mahigut, wie Zementklinker, wobei 

das Mahigut zunächst eine Gutbettzerkleinerung irn 

Spalt (9) einer WaizenmUhie (1) erfährt, deren Waizen (7, 

8) mit konstanter Drehzahl umlauf en, 

die hierbei gebildeten Agglomerate ansch1ie1end in 

einer der WalzenxnUhle (1) nachgeschalteten zweiten MUhle 

(2) aufgelOst und evtl. weiter zerkleinert werden, 

C) das aus der zweiten Mühle (2) ausgetragene Gut einer 

Sichtung unterworfen wird und die hierbei anfallenden 

GrieZe (13) teilweise der Walzenmuhle (1) und teilweise 

der nachgeschalteten zweiten MQhle (2) zugefuhrt werden, 

und wobei die Frischgutmenge (20) in Abhängigkeit von 

der rückgefUhrten Grie&nenge (13) so geregelt wird, da1 

die Summe von Frischgutrnenge und Grie&nenge konstant 

bleibt, gekennzeichnet durch folgendes Merkmal: 

der der WaizenmUhie (1) zugefuhrte Teil (16) der 

Griefe (13) wird so bemessen, daZ un Aufgabeschacht (6) 

der Walzenmuhle auch bei wechselnder Frischgutmenge (20) 

ein nahezu konstanter FUlistand aufrechterhalten wird." 

bzw. 

"3. Anlage zur DurchfQhrung des Verfahrens nach 

Anspruch 1, enthaltend 
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eine WaizenmUhie (1) mit zwei Waizen (7, 8), von denen 

wenigstens eine Waize mit einem Antrieb (25, 26) 

konstanter Drehzahl versehen ist, 

einen Aufgabeschacht (6), der eine Einrichtung (22) 

zur Füllstandsuberwachung aufweist, 

C) eine der Walzenxnühle (1) nachgeschaltete zweite Mühle 

(2), 

wenigstens einen Sichter (3) zur Sichtung des aus der 

zweiten Muhle (2) ausgetragenen Gutes, 

Einrichtungen, die die bei der Sichtung anfallenden 

Griei3e (13) erneut dem Mahisystern zufuhren, 

einen Regler (17), der die Frischgutmenge (20) in 

Abhngigkeit von der ruckgefuhrten Grie1menge (13) so 

regelt, dag die Suxnme von Frischgutmenge und GrielSmenge 

konstant bleibt, 

eine Verteilereinrichtung (14), über die die bei der 

Sichtung anfallenden Grief,e (13) in einem einstellbaren 

Verhältnis teilweise der WalzenmQhle (1) und teilweise 

der nachgeschalteten zweiten Mühle (2) zugefuhrt werden, 

gekennzeichnet durch folgendes Merkmal: 

es ist ein weiterer Regler (21) vorgesehen, der Uber 

die Verteilereinrichtung (14) den der WaizenmUhie (1) 

zugefUhrten Teil (16) der Griel!e (13) so steuert, dag im 

Aufgabeschacht (6) der WaizenmUhie (1) auch bei 

wechselnder Frischgutmenge (20) ein nahezu konstanter 

FQllstand aufrechterhalten wird." 

III. Gegen das erteilte Patent hat die EeschwerdefQhrerin 

(Einsprechende) Einspruch eingelegt und beantragt, das 

Patent im gesamten Umfang zu widerrufen, weil der 

Gegenstand des angegriffenen Patents nicht neu sei und 

nicht auf einer erfinderischen Ttigkeit beruhe. Gestützt 

war der Einspruch auf die beiden Druckschriften 

(Dl) 	DE-A-3 302 176 und 

(D2) 	DE-A-3 305 339. 
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Mit Entscheidung vom 27. Mai 1991 hat die Einspruchs-

abteilung den Einspruch der Beschwerdeführerin gemAS  

Artike]. 102 (2) EN) zurückgewiesen. Sie hat dabei sowohi 

die Neuheit als auch das Vorliegen erfinderischer 

Tàtigkeit des Beanspruchten anerkannt. Im einzelnen hat 

sie dabei die Problemstel].ung des Streitpatents als 

naheliegend angesehen, nicht aber die im Streitpatent 

beanspruchte Problemlesung gemAS erteiltern Anspruch 1 

(Verfahren) bzw. 3 (Vorrichtung zur Durchfuhrung des 

Verfahrens). 

Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die 

Beschwerdeführerin am 21. Juni 1991 unter gleichzeitiger 

Zahiung der Gebühr Beschwerde eingelegt und diese am 

1. Oktober 1991 dahingehend begrundet, dag im Lichte der 

Druckschriften (Dl), (D2) und 

(D3) 	Firmendruckschrift KHD Humboldt Wedag "Wir machen 

Hartzerkleinern wirtschaftlicher" 

nicht nur die Problemstellung, sondern auch die 

Problemlosung des Streitpatents naheliegend sei, so da1 

dieses gemag Artikel 100 a) EN) in vollem Umfang zu 

widerruf en sei. Mit dem Dokument (D3), das erst un 

Beschwerdeverfahren geriannt wurde, hat die Beschwerde-

führerin darlegen wollen, dag ein Aufgabeschacht für das 

Mahigut bei Walzenmuhlen aligemein üblich ist. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat dem 

Vorbringen der Beschwerdefuhrerin widersprochen und 

darauf verwiesen, dais im Dokuinent (Dl) das Problem der 

Aufrechterhaltung eines Fullstandes im Aufgabeschacht 

überhaupt nicht erwáhnt sei und dag keines der Dokumente 

des Standes der Technik einen zustz1ichen Regeleingriff 

auf die Aufteilung der rUckgefuhrten Grieiemenge zwecks 

Konstanthaltung des Füllstandes un Aufgabeschacht 

nahelege. Die Lehre des Dokuments (Dl) ziele demgegenQber 
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in eine andere Richtung, nàrnlich die Walzendrehzahl zu 

• 	 variieren, urn den Füllstand im Aufgabeschacht konstant zu 

halten. Diese Mainahrne sei aber beim Gegenstand der 

erteilten AnsprUche 1 bzw. 3 gerade ausgeschlossen, weil 

in deren Oberbegriffen jeweils eine konstante Waizen-

drehzahl vorgeschrieben sei. Die Beschwerdegegnerin 

- 

	

	 beantragte somit die Zuruckweisung der Beschwerde, d. h. 

die unverãnderte Aufrechterhaltung des Streitpatents. 

Nach vorbereitender Mitteilung der Kammer gern 

Artikel 11 (2) VOBK yam 6. November 1992 f and am 

7. Juni 1993 elne rnündliche Verhandlung vor der Kammer 

statt, in der es ausschlieillich urn die Frage des 

Vorliegens bzw. Nichtvorliegens erfinderischer Tãtigkeit 

ging, und zwar vor allern irn Lichte des Dokurnents (Dl), 

weil die beiden anderen Dokurnente des Beschwerde- 

verfahrens in der mUndlichen Verhandlung keine 

wesentliche Rolle rnehr gespielthaben. Die Verfahrens-

beteiligten hielten ihre bisherigen Antrge - vgl. 

vorstehende Abschnitte V und VI - unverndert aufrecht. 

Die BeschwerdefUhrerin sah es als naheliegend an, die 

GrieeruckfQhrung beim Dokurnent (Dl), insbesondere deren 

Fig. 2, so aufzuteilen, dag eine konstante FüllstandshOhe 

im Aufgabeschacht der WalzerirnQhle gegeben ist. Der 

Facbmann sei durch das Erfordernis einer Mahigut-

zerkleinerung im Gutbett gezwungen, der Walzenrnühle 

einerseits eine Mindestmenge an Gut zuzufQhren, damit 

sich eine Gutbettzerkleinerung uberhaupt einstellt, 

andererseits sei aus dieser Forderung heraus eine 

Grie1eauftei1ung - und damit eine zweite Regelung an der 

Zerkleinerungsanlage - zwangslaufig, so daE allein aus 

der Sicht des Dokurnents (Dl) eine patentbegrUndende 

erfinderische Tatigkeit nicht gegeben sei. Der im 

Dokurnent (Dl) erwähnte Drehzahleingriff wurde den 

Fachmann nicht von einer Grie1eauftei1ung im 

beanspruchten Sinne abhalten, weil eine Drehzahl- 

DT046091.D 	 .1... 
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ver&nderurxg der Walzen der Walzeninühle schon deshaib 

nicht anzuwenden sei, weil dies eine Leistungseinbu1e der 

Gesaintanlage bedeute. Zusainmenfassend wurde die 

Auffassung vertreten, dais das Dokument (Dl) mit seiner 

Fig. 2 schon ein F1ufdiagraxnm un Sinne des Beanspruchten 

of fenbare, so daS die Umsetzung desselben durch Regelung 

der FUllstandshOhe im Aufgabeschacht für den Fachinann 

naheliegend sei. Auf die NRjchtljnjenN  C-IV, 9.8 

Absatz Al) Beispiel i) wurde in diesem Zusammenhang 

verwiesen, weil dieses Beispiel belege, dag das Ausfüllen 

einer "LUcke im Stand der Technik, d. h. Vorliegen einer 

unvollständigen Lehre eines Dokuinents als naheliegend 

anzusehen sei. Bei diesen Gegebenheiten kOnne damit keine 

Rede von einer ex-cost Auslegung des Dokuinents (Dl) sein. 

Die Entscheidung der ersten Instanz sei damit aufzuheben 

und das strittige Patent zu widerrufen. 

Die Beschwerdegegnerin widersprach diesem Vorbringen mit 

dem Hinweis auf Seite 19 Abs. 3 und Seite 20 Abs. 1 des 

Dokuxnents (Dl), woraus kiar hervorgehe was das Dokument 

(Dl) dem unvoreingenornmenen Leser lehre, nm1ich 

lediglich eine Regelung der Frischgutmenge in Abhngig-

keit der Grieemenge, dergestalt, dag deren Suinme 

konstant sei. Diese (erste) Regelung stirnrne rioch mit der 

Lehre der angegriffenen Anspruche 1 bzw. 3 uberein, nicht 

aber die zweite Regelung des Dokuments (Dl), nãmlich der 

Regeleingriff auf die Walzendrehzahl der Walzenmaschine, 

vgl. Seite 20 Zeilen 7/8 ("und/oder • . .") . Aus Fig. 2 des 

Dokuments (Dl) mag nach Auffassung der Beschwerdegegnerin 

auf eine Kiappe zur Grie1eauftei1ung zu sch1ie1en sein, 

nicht aber auf eine Regelung der Grie1estr6xne in dem 

Sinne, dais die FQhlstandshOhe im (nicht dargesteliten) 

Aufgabeschacht des Dokuments (Dl) konstant gehalten 

werde, weil Seite 20 dieses Dokuments klar belege, daf 

die zweite Regelung Qber den Walzeneingriff und deren 

Drehzahlen erfolge. 

DT046091.D 
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Damit konne auch keine Rede davon sein, dan, das Dokument 

(Dl) im Sinne der vorstehend zitierten Stelle der 

"Richtlinien" unvollstandig sei, vielmehr weise dieses 

Dokument kiar in eine andere Richtung als das 

Beanspruchte und konne diesem die erfinderische Eigenart 

mithin nicht nebinen, so dag sich der Antrag auf 

Zuruckweisurxg c5er Beschwerde rechtfertige. 

Ent BCheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zu1ssig. 

Neuheit 

2.1 	Die Frage der Neuheit des Gegenstandes gemag erteiltern 

Anspruch 1 bzw. 3 war irn Beschwerdeverfahren nicht mehr 

strittig. In diesem Zusaxnmenhang ist hervorzuheben, da 

keines der Dokuniente (Dl), (D2) und (D3) ein Verfahren 

bzw. eine Vorrichtung zur Durchfuhrung dieses Verfahrens 

of fenbart, bei dem die zweite Regelung die Aufteilung der 

Griefe in dem Sinne betrif ft. dais die FQllstandshOhe irn 

Aufgabeschacht - bei konstantgehaltener Drehzahl der 

Waizen der WalzeninUhle, vgl. Oberbegriffe der erteilten 

AnsprQche 1 bzw. 3 - konstant gehalten wird. 

2.2 	Die Diskussion in der rnUndlichen Verhandlung hat 

vorstehend genannten Sachverhalt ausdrUcklich bestátigt 

und sich demzufolge im Rabmen der Diskussion der Frage 

der erfinderischen Tatigkeit bewegt. 

2.3 	Der Gegenstand der erteilten AnsprUche 1 bzw. 3 erfUlit 

somit das Erfordernis des Artikels 54 EN) und ist aus 

dieser Sicht nicht angreifbar. 

DT046091.D 	 . -,'. 
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3.1 	Zwischen den Partejen bestand darüber vollstàndige 

Ubereinstirnmurig, dag das Dokument (Dl) den n&chst-

kormnenden Stand der Technik darstelit. Dieses Dokument 

-- 	ist in Form der entsprechenden europischen Anineldung EP- 

A-0 084 383 im Streitpatent als Ausgangspunkt der 

Erfindung dargesteilt worden, vgl. Sp. 1 Z. 4 mit 9 des 

Streitpatents. 

	

3.2 	Gegen die Abgrenzung des erteilten Anspruchs 1 bzw. 3 

gegenuber dem Dokument (Dl) ist nichts einzuwenden bzw. 

es  ist seitens der BeschwerdefUhrerin auch nichts 

eingewendet worden, so dag der Ausgangspunkt der 

Erfindung kiar und eindeutig umrissen ist. 

	

3.3 	Die Druckschrift (Dl) lehrt somit ein zweistufiges 

Zerkleinerungsverfahren, bei dern eine (erste)Regelung 

vorliegt, nãmlich Regelung der Frischgutmenge in 

Abhngigkeit der rUckgefuhrten Grie&nenge dergestalt, da1 

deren Suznme konstant bleibt. Damit wird erreicht, dag die 

Variation der Mahibarkeit des Zerkleinerungsgutes 

aufgefangen wird, so dag der zweiten MUhie (Kugelmühle) 

ein konstanter Gutstrom zugefuhrt werden kann und diese 

MQhle stets optimal arbeitet. 

Die Vernderung der Frischgutmenge führt aber - eine 

konstante Drehzahl der Walzenmühle vorausgesetzt - ggf. 

zu einem uuterschiedlichezi Fullstand im Aufgabeschacht 

dieser MOhie, dem beim Stand der Technik ggf. durch eine 

Drehzahlveränderung entgegengewirkt wird. Diese 

Losung ist teuer, weil Regelantriebe nOtig sind. In 

diesem Zusammenhang wird auf Sp. 1, Z. 10 mit 38 des 

Streitpatents hirigewiesen, wo dieser Sachverhalt bereits 

erôrtert wurde. 

0T046091 .0 
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3.4 	Von diesen Gegebenheiten des nchstkornrnenden Standes der 

Technik gemag Dokument (Dl) ausgehend, liegt der 

Erfindung die Aufgabe zugrunde, vgl. Sp. 1, Z. 39 mit 50 

des Streitpatents, ein Verfahren der irn Oberbegriff 

vorausgesetzten Art so auszubilden, dag mit einem 

vergleichswejse geringen anlagentechnischen Aufwand 

optirnale Zerkleinerungsverhltnisse in der Walzenmühle 

und in der nachgeschalteten MOhie gewãhrleistet sind. 

	

3.5 	GelOst ist diese Aufgabe in verfahrenstechnischer 

Hinsicht durch die Merkmale des erteilten Anspruchs 1; 

das gattungsbildende Verfahren wird erfindungsgema 

weitergebildet, indem der der WaizenmUhie zugefuhrte Tell 

der Grieie so bemessen wird, daE im Aufgabeschacht der 

Walzenmuhle auch bel wechselnder Frischgutmenge em 

nahezu konstanter FUllstand aufrechterhalten wird. 

	

3.6 	Das kennzeichnende Merkmal des erteilten Anspruchs 1 1st 

nichts anderes als ein zweiter Regeleingriff an der 

Anlage, dergestalt, dag die die WaizenmUhie verlassenden 

Grieie so aufgeteilt werden, dag im Aufgabeschacht der 

WaizenmUhie auch dann ein konstanter FOlistand erhalten 

bleibt, wenn sich die Mahibedingungen andern bzw. als 

Folge davon die Frischgutmenge ndert. Zu ergnzen 1st in 

diesem Zusammenhang noch, dag die beiden im erteilten 

Anspruch 1 vorgeschriebenen Regeleingriffe bei 

konstanter Drehzahl der Waizen der WalzenxnQhle 

vorgenorninen werden. Die dern Streitpatent entnehmbare 

Aufgabe ist darnit volistandig gelOst, da teure Regel-

motoren entfallen kônnen. Die Vorteile des Verfahrens 

gem&S erteiltem Anspruch 1 sind im Streitpatent in Sp. 1, 

Z. 53 mit Sp. 2, Z. 22 herausgesteilt. 

	

3.7 	In vorrichtungstechnischer Hinsicht gibt der erteilte 

Anspruch 3 diejenigen Merkmale an, die zur Durchfuhrung 

des Verfahrens gernàf, erteiltem Anspruch 1 notwendig sind, 

u. a. den weiteren Regler, der die Grieeaufteilung so 

DT046091.1) 	 - .1... 
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steuert, dag imAufgabeschacht der WalzenmQhle auch dann 

- 	 der FUllstand konstant gehalten wird, wenn die Frischgut- 

menge wechselt. 

3.8 	Bei gegebener Neuheit des Gegenstands gernaE erteiltem 

Anspruch 1 bzw. 3 ist nun noch zu untersuchen, ob die 

beanspruchte weiterbildung des gattungsbestirnmenden 

Standes der Technik auf erfinderischer Ttigkeit beruht 

oder nicht: 

3.8.1 Die Karrner teilt die Auffassung der Vorinstanz, dag die 

Aufgabe nichtsenthalt, was als erfinderisches 

Thtigwerden im Sinne von Artikel 56 EPU angesehen werden 

kOnnte, so dais es für den Bestand des Streitpatents ganz 

darauf ankornrnt, ob die beanspruchte Losung der gesteilten 

Aufgabe auf erfinderischer T&tigkeit beruht oder nicht. 

3.8.2 Die Beschwerdeführerin hat im Zusammenhang mit dieser 

Frage auf die MRichtlinienI  C-IV, 9.8, Abschnitt Al) 

Beispiel i) verwiesen. Für die Karnmer ist hingegen die 

Entscheidung T 2/83, verOffentlicht im AB1. EPA 1984, 265 

von Relevanz, weil sie sich mit der Frage auseinander-

setzt, wie der Stand der Technik mit Buck auf eine 

beanspruchte Erfindung auszuwerten ist, nãrrtlich ob em 

Fachmann, der Zugang zum gesarrtten Stand der Technik 

hàtte, auf die beanspruchte Aufgabenlosung gekoinrnen 

ware oder aber auf these Aufgabenlosung nur hätte 

koxnrcten können. Eng verbunden mit diesen Uberlegungen 

ist die Frage, ob ein Stand der Technik "ex Dost", d. h. 

in Kenntnis der Erfindung betrachtet wird oder nicht. 

3.8.3 Wie vorstehend bereits erwãhnt wurde, ist unter "Stand 

der Technik" vor allem das Dokument (Dl) zu verstehen, 

weil die weiteren Dokumente des Beschwerdeverfahrens in 

der mUndlichen Verhandlung keine tragende Rolle mehr 

gespielt haben. 

riTO4bO9l - D 
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Einersejts 1st es aus dern Dokument (D2) bzw. (D3) 

grundsâtzljch bekanrit, einen Aufgabeschacht für das 

Mahlgut vorzusehen - der aufgrund seiner Geornetrie einen 

konstanten FUlistand sicherstelit - andererseits wird 

damit die erste MQhle in einer vollig anderen Weise 

betrieben als beim Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. 3, 

weil n.m1ich keine Aufteilung der Griefe gegeben ist. 

Gemag Dokument (D3) werden zwar Griee zuruckgeführt, 

aber nur zur Kugelrnühle, was im Gegensatz zum 

Beanspruchten steht. 

- 3 .8.4 In Kenntnis der Erfindung mag Fig. 2 des Dokuments 

(Dl) ein Schaitbild einer Zerkleinerungsanlage 

of fenbaren, aus dem entnehxnbar ist, dag die den Sichter 

"14" verlassenden Grieie (Leitung 11 18 11 ) aufgeteilt werden 

(vgl. Leitung 11 20" und gestrichelt gezeichnete Leitung 

"19"), und zwar in einen Teilstrom, der zur Kugelmühle 

"13" und in einen Tejistrom, der zur Walzenxnühle 11 10, 11" 

rückgeführt wird. In Kenntnis der Erfindung kOnnte man 

diese Information in Verbindung bringen mit Seite 6 

Abs. 2 ggf. mit Seite 19, letzte Zeile und Seite 20 

Abs. 1 des Dokuxnents (Dl) und daraus folgern, dag eine 

"Gutbettzerkleinerung" ("choke feeding" im Englischen) 

eine Uberfutterung an der Einlaufseite der WaizenmUhie 

(Aufgabeschacht) voraussetzt und dag die ruckgeführte 

GrieEemenge 11 19" genau so bemessen wird - durch einen 

nicht dargesteilten bzw. beschriebenen zweiten Regler - 

dag die FUllstandshôhe im nicht dargesteilten bzw. 

beschriebenen Aufgabenschacht konstant gehalten wird. In - 

Kenntnis der Erfindung 1ie1e sich somit das Dokuinent (Dl) 

zu einern neuheitsschd1ichen (früherer Einwand der 

Beschwerdeführerjn) bzw. die Erfindung nahelegenden 

Dokument (geltender Einwand der BeschwerdefUhrerin) 

aufbauen. 

E)T046091.D 	 - - .1... 
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Auswertungen des Standes der Technik in Kenntnis der 

• 	 Erfindung haben aber mit der Prufung auf erfinderische 

Tãtigkeit njchts zu tun, wie die vorstehend genannte 

Entscheidung 'P 2/83 erhelit, weil es nicht genügt, auf 

eine fiktive Gedankenkette zu bauen; vielmehr ist zu 

untersuchen, ob der Fachxnann ohne Kenntnis der Erfindung 

von Dokument (Dl) ausgehend auf die Lehre des erteilten 

• 	 Anspruchs 1 bzw. 3 gekommen ware. 

3.8.5 Von der Beschwerdegegnerjn wurde zugestanden, dag der 

Verzweigungspunkt der Leitungen 020N  und "19" in Fig. 2 

- 	des Dokuinents (Dl) dem Facbmann eine Kiappe - nicht 

aber einen (zweiten) Regler - nahelegt. Mit einer 

Verteiler-Kiappe ist aber ein konstanter Füllstand irn 

Aufgabeschacht der Walzenrnühle nicht haltbar, weil die 

Frischgutmenge variabel ist, vgl. Oberbegriffe der 

erteilten Ansprüche 1 und 3, Merkmale d) bzw. f) dieser 

Anspruche. Mithin ist selbst die Verxnutung, dag in Fig. 2 

des Dokuments (Dl) eine die Grie1estr6me 0 19, 20" 

schaffende Kiappe implizit of fenbart sei, für die 

beanspruchte Erfindung aus der Sicht des Artikels 56 EPU 

unbeachtlich, weil hieraus zumindest kein Regel- 

eingriff ableitbar ist, auch nicht wenn die 

Randbedingung "Gutbettzerkleinerurig" mitberucksichtigt 

wird. 

3.8.6 Ein weiteres Eindringen in die Lehre des Dokuments (Dl) 

führt aber zu den Passagen von Seite 19 Abs. 3 und 

Seite 20 Abs. 1. Aus diesen Textstellen, vgl. "und/oder 

ein Regeleingriff auf die Walzendrehzahl der 

Walzenmaschjne" erhelit die Existenz eines zweiten 

Regeleingriffs, aber in einer Form, die die Ansprüche 1 

bzw. 3 des Streitpatents gerade aussch1iefen, weil in 

ihren Oberbegriffen jeweils eine konatante 

Walzendrehzahl vorgeschrieben ist, vgl. Merkmale a) 

dieser ArisprQche, wãhrend das Dokument (Dl) von dieser 
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Randbedingung abweicht und variable Walzendrehzahlen 

vorschreibt. Ais Foige davon sind bei diesern Stand der 

Technik Regelantriebe vorzusehen, was wiederurn beim 

Streitpatent gerade verrnieden werden soil, vgl. 

AnsprUche 1 bzw. 3 und Aufgabenstellung gemAS Sp. 1, 

Z. 39 mit 50 des Streitpatents. 

3.8.7 Vorstehende Auswertung des Standes der Technik gem 

Dokunient (Dl) ergibt, dag die Erfindung gernag erteiltem 

Anspruch 1 bzw. 3 vom vorgezeichneten Weg - Vernderung 

der Walzendrehzahlen - abweicht, so dag das Dokurnent 

(Dl) die beanspruchte Erfindung nicht nahelegen kann. 

Dieser Urnstand istein klares Indiz dafür, daf, mit der 

Schaffung des Gegenstands gemdg AnsprUchen 1 und 3 des 

Streitpatents technisches Neuland betreten wurde und dai 

es erfinderischen Zutuns bedurfte, urn vom Dokurnent (Dl) 

ausgehend, den Gegenstand der AnsprQche 1 bzw. 3 des 

Streitpatents zu erhalten. 

3.8.8 Zusarnrnenfassend ergibt sich somnit, dag der Gegenstand der 

erteilten AnsprQche 1 bzw. 3 auf erfinderischer Ttigkeit 

im Sinne des Artikels 56 EPU beruht. Darnit kOnnen diese 

Anspruche Rechtsbestand haben, was bedeutet, dag das 

Streitpatent - dem Antrag der Beschwerdegegnerin folgend 

- unverãndert aufrechterhalten werden kann. 

3.8.9 Aus vorstehenden Darlegungen resultiert, dag die Kammner 

sich den AusfQhrungen der BeschwerdefQhrerin insgesamt 

nicht anschliefen konnte, weil sie vornebnilich in 

Kenntnis der Erfiridung erfolgen. 

Die zitierte Richtlinienstelle ist auf vorliegenden Fall 

nicht anwendbar, weil das Dokurnent (Dl) in sich kiar ist, 

vgl. Aussagen zur Veranderung der Walzendrehzahlen, und 

erkennbar keine "LUcke" vorliegt. 
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Der Hinweis auf den Betreiber bisheriger Anlagen geht 

ebenfalls ins Leere, weil das Dokuinent (Dl) kiar sagt, 

wie diese Anlagen zu betreiben sind, náinlich mit 

Eingriff in die Walzendrehzahlen. Cerade das sch1ieien 

aber die erteilten Ansprüche 1 bzw. 3 aus. 

3.10 Wie in der mundlichen verhandlung vor der Kairner 

geschehen, ist dainit die Beschwerde zurückzuweisen und 

das Streitpatent in erteilter Fassung bestehen zu lassen. 

Entscheidungeforme]. 

Aus diesen Gründen wird entachieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Gesch&ftsstellenbeainte: 	 Der Vorsitzende: 

S. Fabian I 
	

C.T. Wilson 
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